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Ordentliche Hauptversammlung am 15. Juni 2011 
 
Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG. 

Den Aktionären steht grundsätzlich das Bezugsrecht auf von der Gesellschaft begebene Genussrechte 
zu. Damit erhalten sie die Möglichkeit, ihr Kapital bei der Gesellschaft anzulegen und gleichzeitig ihre 
wirtschaftliche Beteiligungsquote zu erhalten. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen soll der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats jedoch in den folgenden Fällen ermächtigt sein, dieses 
Bezugsrecht auszuschließen: 

• Das Bezugsrecht soll zunächst für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden können. Damit soll die 
Abwicklung einer Emission mit einem grundsätzlichen Bezugsrecht der Aktionäre erleichtert werden. 
Spitzenbeträge können sich aus dem jeweiligen Emissionsvolumen und der Notwendigkeit eines 
handhabbaren Bezugsverhältnisses ergeben. Der Wert solcher Spitzenbeträge ist für den einzelnen 
Aktionär in der Regel gering, während der Aufwand für die Emission ohne einen solchen Ausschluss 
deutlich höher ist. Auch der mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf 
Spitzenbeträge zu vernachlässigen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen Genussrechte werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der Ausschluss 
des Bezugsrechts dient daher der Praktikabilität und der erleichterten Durchführung einer Emission. 

• Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre insgesamt auszuschließen, wenn die Genussrechte obligationsähnlich ausgestattet sind, 
d. h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Beteiligung am 
Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage der Höhe des 
Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet wird. Wenn die genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind, resultieren aus dem Ausschluss des Bezugsrechts keine Nachteile für 
die Aktionäre, da die Genussrechte keine Mitgliedschaftsrechte begründen und auch keinen Anteil am 
Liquidationserlös oder am Gewinn der Gesellschaft gewähren. Zwar kann vorgesehen werden, dass 
die Verzinsung generell vom Vorliegen eines Jahresüberschusses, eines Bilanzgewinns oder einer 
Dividende abhängt. Hingegen wäre eine Regelung unzulässig, wonach ein höherer 
Jahresüberschuss, ein höherer Bilanzgewinn oder eine höhere Dividende zu einer höheren 
Verzinsung führen würde. Mithin werden durch die Ausgabe der Genussrechte also weder das 
Stimmrecht noch die Beteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft und deren Gewinn verändert bzw. 
verwässert. 



                    

Durch die vorstehenden Möglichkeiten des Ausschlusses des Bezugsrechts erhält die Gesellschaft 
die Flexibilität, günstige Kapitalmarktsituationen kurzfristig wahrzunehmen, und die Gesellschaft wird 
in die Lage versetzt, ein niedriges Zinsniveau bzw. eine günstige Nachfragesituation flexibel und 
kurzfristig für eine Emission zu nutzen. Maßgeblich hierfür ist, dass im Gegensatz zu einer Emission 
von Genussrechten mit Bezugsrecht der Ausgabepreis erst unmittelbar vor der Platzierung festgesetzt 
werden kann, wodurch ein erhöhtes Platzierungsrisiko für den Zeitraum einer Bezugsfrist vermieden 
und der Emissionserlös im Interesse aller Aktionäre maximiert werden kann. Denn somit lässt sich die 
je nach Marktlage mehr oder weniger große Gefahr ausschließen, dass sich die einmal festgesetzten 
Konditionen bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Platzierung am Markt als nicht mehr marktgerecht 
erweisen. 

• Das Bezugsrecht der Aktionäre soll ferner bei Ausgabe von Genussrechte gegen Erbringung einer 
Sachleistung zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder 
Unternehmensteilen, zur Durchführung von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Erwerb 
sonstiger einlagefähiger Vermögensgegenstände, insbesondere Seeschiffen oder Forderungen, 
ausgeschlossen werden können. 

Damit wird der Vorstand in die Lage versetzt, in geeigneten Einzelfällen den Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen oder anderen 
Vermögensgegenständen, insbesondere Seeschiffe und Forderungen, durch Genussrechte 
liquiditätsschonend zu finanzieren.  

Die Gesellschaft hat damit ein Instrument, eventuelle Akquisitionsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme 
flexibler Finanzierungsmöglichkeiten zu realisieren. Die Möglichkeit, rasch und erfolgreich auf 
entsprechende vorteilhafte Angebote oder sich bietende Gelegenheiten reagieren zu können, dient 
dabei auch dem Erhalt und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft. Da die 
Ausgabe von Genussrechten in den vorgenannten Fällen häufig kurzfristig erfolgen muss, kann diese 
aus Kosten- und Praktikabilitätsgründen nicht unmittelbar durch die einmal jährlich stattfindende 
ordentliche Hauptversammlung beschlossen werden. 

Der Vorstand wird von vorstehender Ermächtigung nur Gebrauch machen, wenn der Wert der 
Sacheinlage dem Ausgabepreis entspricht und der Bezugsrechtsausschluss im Einzelfall im 
wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegt. 

Der Vorstand wird ermächtigt, die näheren Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Genussrechte 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. Im Fall der Ausnutzung einer der vorgeschlagenen 
Ermächtigungen wird der Vorstand der nächsten Hauptversammlung darüber berichten. 

 
Hamburg, im Mai 2011 

 

Marenave Schiffahrts AG 

Der Vorstand 

 


	 

